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Aktuelles aus der
DBB-Frauenvertretung Hessen

 
 

„ Wer nichts verändern will, 
wird auch das verlieren, 

was er bewahren möchte.“  
       
 Gustav W. Heinemann 
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 „Quo vadis –  
Frauen- und Familienpolitik in Hessen?“ 
Podiumsdiskussion am 06.12.2002 in Darmstadt 

 
Der Einladung zur Podiumsdiskussion  „ Quo vadis – Frauen- und Familienpolitik in 
Hessen?“ , welche die Frauenvertretung des DBB-Hessen gemeinsam mit dem  
DBB-Bezirksverband Südhessen veranstaltete, folgten die Abgeordneten des 
Hessischen Landtags seitens der CDU-Fraktion, Gottfried Milde, der SPD Fraktion, Petra 
Fuhrmann und der F.D.P. Fraktion, Nicola Beer. Für die dbb-bundesfrauenvertretung 
nahm die Vorsitzende, Helene Wildfeuer, teil. Entschuldigt war Evelin Schönhut-Keil 
(BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN). 
 
Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer, unter denen sich auch der Regierungspräsident  
Gerold Dieke und der Vorsitzende des DBB-Hessen, Walter Spieß befanden,   folgten im 
Regierungspräsidium gespannt der interessanten Diskussion zu den Themenbereichen 
„Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten“, „Umsetzung des Gender-Mainstreaming“ 
und „Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen“. Die Moderation übernahm  
die Vorsitzende der DBB-Frauenvertretung Hessen, Ute Wiegand-Fleischhacker. 
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(von links: Nicola Beer, F.D.P.; Gottfried Milde, CDU;  
Ute Wiegand-Fleischhacker, DBB-Hessen;  
Petra Fuhrmann SPD; Helene Wildfeuer, dbb-bund ) 
 

Ute Wiegand-Fleischhacker forderte 
eine erhebliche Verbesserung der 
Betreuungsmöglichkeiten für 
Kleinkinder im Alter bis zu 3 Jahren. In 
der Diskussion mit den Abgeordneten 
stellte sie fest,  dass derzeit für diese 
Altersgruppe nur ein Deckungsgrad 
von circa 3 % erreicht werde, während 
nach seriösen Untersuchungen ein 
Deckungsgrad von 15 - 20 % 
notwendig sei.  
Als zufrieden stellend sei zwar der 
Versorgungsgrad der Kindergärten zu 
bezeichnen, welcher laut Auskunft des 
Hessischen Sozialministeriums in 
2001 eine Bedarfsdeckung von 95,7 
Prozent durch Steigerung der Zahl der 
Kindergärten von 3226 auf 3238 
erreicht. 
 

 
 

  
 
 
Erheblicher Handlungsbedarf bestehe allerdings bei Kindergärten, die über die 
Mittagszeit geöffnet sind und Betreuung bis 14 Uhr anbieten. Hier sei momentan nur ein 
Versorgungsgrad von 40 Prozent vorhanden. 
Auch hier wurde seitens der DBB-Frauen-Hessen und der Vorsitzenden der  
dbb-bundesfrauenvertretung, Helene Wildfeuer, eine schnelle Erhöhung bis zur 
tatsächlichen Bedarfsdeckung gefordert.  
 
Von den Parteien forderte Wiegand-Fleischhacker auch die Umsetzung des Prinzips des 
„Gender-Mainstreamings“ als Strategie zur Erreichung der Chancengleichheit von Frau 
und Mann. Zu diesem Prinzip, nach dem in Politik und Verwaltung bei allen 
Anforderungen, Gesetzgebungen und Ausschreibungen immer überprüft werden müsse, 
ob diese von Frau und Mann gleichermaßen erfüllt werden könnten, würden sich zwar 
alle Parteien bekennen, in der Realität sei man von der Erfüllung noch meilenweit 
entfernt.  
Helene Wildfeuer legte in Bezug auf Gender-Mainstreaming auch dar, dass dies – bei 
entsprechender Beschlussfassung zur Umsetzung durch die Landesregierung - in 
Hessen auch auf die Neue Verwaltungssteuerung Anwendung finden müsse. 
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Als höchst alarmierend bezeichnete es Wiegand-Fleischhacker, dass der spätestens im 
September 2002 fällige, dann für Ende November zugesagte Bericht der 
Landesregierung über die Entwicklung des Frauenanteils an der Beschäftigtenzahl in der 
Landesverwaltung noch immer nicht vorliege.  Im § 6 Absatz 7 des Hessischen 
Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG) sei festgelegt, dass alle 4 Jahre ein 
Auswertungsbericht vorgelegt wird, in dem die Entwicklung des Frauenanteils an den 
Beschäftigten und Maßnahmen aufgrund von Frauenförderplänen in Hessen dargestellt 
werden. Diese Berichte waren als Grundlage gedacht, um die Effektivität des HGlG zu 
steigern.   Die DBB-Frauenvertretung Hessen schließe aus der Verzögerung, dass der 
Bericht nicht allzu positiv ausfallen werde.  
Gleichzeitig forderte Ute Wiegand-Fleischhacker, dass die Gesetze zur Frauenförderung 
und zur Gleichstellung von Männern und Frauen mit der gleichen Intensität umgesetzt 
werden, wie dies auch für andere Gesetze gelte.  
 
Ute Wiegand-Fleischhacker forderte die anwesenden Abgeordneten auf, in der künftigen 
Landtagspolitik die Belange der Frauen und Familien verstärkt in den Mittelpunkt der 
Arbeit zu stellen: „ Den Worten müssen Taten folgen!“ 

 
( N. Beer, F.D.P.; G. Milde, CDU; G. Czwikla, DBB-Südhessen; U. Wiegand-Fleischhacker, 

 DBB-Hessen;P. Fuhrmann SPD; H. Wildfeuer, dbb-bund; von links nach rechts  ) 
 
Die Bilderdokumentation zur dieser Veranstaltung kann unter  
www.dbb-frauen-hessen.de/ Veranstaltungen - Fotogalerie  abgerufen werden.  

 
Frauenbeauftragte muss Weisungen nicht befolgen 

 
Eine gewählte Frauenvertreterin ist nicht an Weisungen ihrer Dienststelle gebunden. 
Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts Erfurt hat sie eigenverantwortlich zu prüfen, 
ob und in welchem Umfange eine Arbeitsbefreiung zur Erledigung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. Damit gaben die obersten Arbeitsrichter einer Vollzeit Beschäftigen 
Universitätsangestellten Recht, die zur Frauenvertreterin gewählt worden und mit ihrer 
Dienststelle über den Umfang der Freistellung in Streit geraten war Die Richter betonten 
aber, dass die Frauenbeauftragte den von ihr für erforderlich gehaltenen 
Freistellungsbedarf darzulegen habe. (AZ: BAG 6 AZR 53/01). 
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Alternierende Telearbeit - 
Abschluss des Modellversuchs in Hessen 

 
Am 28. November 2002 wurde in Wiesbaden der Abschlussbericht der wissenschaft-
lichen Begleitung zum Modellversuch alternierende Telearbeit in der hessischen 
Landesverwaltung vorgestellt. Die dbb-tarifunion hatte im September 2000 mit der 
hessischen Landesregierung eine Vereinbarung zur Durchführung des Modellversuchs 
abgeschlossen und arbeitete seither in der zentralen Projektgruppe mit. Der zentralen 
Projektgruppe, welche den Versuch begleiteten, gehörten Ute Wiegand-Fleischhacker 
(DBB-Hessen), Egon Hochstadt (DBB-Hessen) sowie Michael Schick (dbb-tarifunion, 
Berlin) an. 
 
Alternierende Telearbeit liegt dann vor, wenn Beschäftigte ihre individuelle 
regelmäßige Arbeitszeit teilweise zu Hause und teilweise in der Dienststelle erbringen, 
wobei die Verteilung der Arbeitszeit auf die beiden Arbeitsorte individuell vereinbart wird. 
Für die Arbeitstage in der häuslichen Arbeitsstätte ist eine Präsenzzeit festzulegen, 
während derer die Mitarbeiter erreichbar sein müssen. Die häusliche Arbeitsstätte ist mit 
der behördlichen Arbeitsstätte durch elektronische Kommunikationsmittel verbunden. 
 
Alle acht ministeriellen Verwaltungsbereiche sowie die hessische Staatskanzlei waren bei 
dem Modellversuch repräsentiert. Insgesamt nahmen 141 Beschäftigte aus 43 
Dienststellen teil, in die wissenschaftliche Begleitung waren außerdem 65 Vorgesetzte, 
21 Kolleginnen und Kollegen (Vergleichsgruppe) sowie 35 Beschäftigtenvertreter 
(Frauen- und Schwerbehindertenbeauftragte) eingebunden. 
 
Die grundsätzliche Einstellung der Probanden zur alternierenden Telearbeit fiel 
äußerst positiv aus. 98 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchten nach 
Beendigung des Modellversuchs weiterhin alternierend arbeiten und dies überwiegend 
auf mittel- bis langfristige Sicht. 
Eine der zentralen und wichtigsten Erkenntnisse aus dem Modellversuch ist: 
Alternierende Telearbeit trägt in hohem Maße zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie bei. Während dieser Effekt im Ergebnis erwartet worden war, 
überrascht ein Blick auf die Ursachen: Man war davon ausgegangen, dies werde auf 
Entlastungseffekte im rein beruflichen oder rein familiären Bereich zurückzuführen sein. 
Die Befragung der Probanden ergab aber, dass sowohl die „familiäre Belastung" als auch 
die „berufliche Belastung" in ihrer subjektiven Empfindung eine leichte Steigerung 
erfahren haben, hieraus also keine Entlastungseffekte herrühren können.  
 
Vielmehr steht die verbesserte Vereinbarkeit der beiden Lebensbereiche im 
Zusammenhang mit der höheren Arbeitszeitflexibilität und - Souveränität.  
Hierin liegt eine weiteres Ergebnis von zentraler Bedeutung, das so nicht erwartet worden 
war: Es handelt sich bei alternierender Telearbeit nicht nur um ein neues 
Arbeitsmodell, sondern um ein Arbeitszeitmodell, welches in sehr individueller und 
flexibler Weise die beiderseitige Abstimmung ermöglicht und dadurch eine 
massive Erhöhung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erzielt.  
Über 90 Prozent der befragten Teleworkerinnen und Teleworker organisieren ihre 
häusliche Berufstätigkeit dabei überwiegend in „festen Zeitfenstern" und 96 Prozent der 
Vorgesetzten sind mit der Arbeitszeitregelung ihrer alternierenden Mitarbeiter zufrieden. 
Das Zusammenspiel von erhöhter Zeitsouveränität und gesteigerter Flexibilität bei 
gleichzeitiger besserer Strukturierung der häuslichen Berufsarbeit verdeutlicht sich auch 
beim Thema Kinderbetreuung. Durch Telearbeit wird eine deutlich stärkere Organisation 
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über den familiären Bereich möglich. Diese begrüßte Entwicklung ist nur auf die erhöhte 
Zeitsouveränität und gestiegene Arbeitszeitflexibilität und keinesfalls auf eine 
Vernachlässigung der beruflichen Pflichten zurückzuführen, wie die Befragung ergeben 
hat. 
 
Die Arbeitssituation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Modellversuch gewinnt 
mit der Aufnahme der alternierenden Telearbeit deutlich an Effizienz, auch nach 
Einschätzung der Vorgesetzten. Einen erheblichen Beitrag leistet sicherlich die 
beträchtliche Erhöhung der Arbeitsmotivation bei Alternierenden durch das neue Modell 
(Zuwachs laut Vorgesetzten 17 Prozent, laut Alternierenden 36 Prozent). Auch gaben 
zahlreiche Telearbeiterinnen und Telearbeiter an, zu Hause insgesamt konzentrierter als 
in der Dienststelle arbeiten zu können. 
 
Die Einführung von alternierender Telearbeit verursacht zunächst zusätzliche Kosten für 
den Arbeitgeber. Die einmaligen Investitionskosten belaufen sich im Mittel auf circa 
4.650 Euro pro häuslichem Arbeitsplatz, die monatlichen Betriebskosten auf circa 
220 Euro pro Monat.  
Im ersten Jahr kostet ein häuslicher Arbeitsplatz durchschnittlich rund 7.300 Euro 
Investitions- und jährlich laufende Kosten, ein Arbeitsplatz in der Dienststelle dagegen 
rund 6.500 Euro inklusive Abschreibungen für PC, Arbeitsmittel, Möbel, Telefon und In-
frastrukturkosten, wie Gebäude, Sicherheit oder Strom. 
Zu beachten ist jedoch, dass ein häuslicher Arbeitsplatz für die weiteren Jahre mit 
rund 2.700 Euro deutlich günstiger ist als im Jahr der Einrichtung. Damit entstehen 
für den Arbeitgeber in den Folgejahren nur etwa 40 Prozent der Kosten eines 
Arbeitsplatzes in der Dienststelle. Bei einer Bereitstellung von zwei 
(vollen) Arbeitsplätzen entstünde eine Mehrbelastung für den Arbeitgeber von circa 50 
Prozent. 
 
Für die Einschätzung der Effizienz der alternierenden Telearbeit jedoch ist diese 
klassische, nur an Kosten und Erträgen orientierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
nicht angemessen. Produktivität und Qualität gehören heute als Faktoren 
selbstverständlich dazu. Diese wiederum gehen zurück auf Flexibilität, Motivation und 
Zufriedenheit der Mitarbeiter - und gerade diese Bereiche haben nach Einschätzung aller 
Beteiligten durch die Telearbeit eine beträchtliche Aufwertung erfahren. 
Selbst bei einer unterschiedlichen Gewichtung der verschiedenen Faktoren wurde ein 
erheblicher Nutzenzuwachs nachgewiesen.  
Ausdrücklich festzuhalten ist an dieser Stelle, dass dieses Ergebnis nur auf der Basis der 
Einschätzung von Vorgesetzten und außerdem vor dem Hintergrund erreicht wurde, dass 
der Arbeitgeber pro alternierend Beschäftigtem zwei volle Arbeitsplätze bereithält, einen 
in der Dienststelle und einen zu Hause. Die geplante Ausweitung der Telearbeit in 
Kombination mit der Einführung des „Desk-Sharing-Konzepts", bei dem sich mehrere 
Telearbeiter einen Arbeitsplatz in der Dienststelle teilen, birgt weitere, erhebliche 
Einsparmöglichkeiten.  
Wie hoch dieser zusätzliche Nutzen sein wird, hängt insgesamt von der Arbeitsplatzvor-
haltungsquote (Zahl der Kollegen pro Arbeitsplatz) in den einzelnen Dienststellen ab, ist 
aber sicherlich nicht zu unterschätzen. Zusammengefasst lässt sich also feststellen: 
Alternierende Telearbeit verursacht zusätzliche Kosten, hat aber einen erheblich 
höher einzuschätzenden wirtschaftlichen Nutzen. 
 
Den alternierend Beschäftigten selbst entstehen durch die Einrichtung des Arbeitsplatzes 
einmalige Kosten in Höhe von durchschnittlich rund 390 Euro und laufende Kosten pro 
Monat von rund 36 Euro. Dem stehen Einsparungen gegenüber, zum Beispiel aufgrund 
der Verringerung der Fahrstrecken, die von den alternierend Beschäftigten auf 
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durchschnittlich 58 Euro pro Monat geschätzt werden. Diese im Abschlussbericht 
dargestellte Gegenüberstellung berücksichtigt aber nicht die unterschiedlichen 
Kostenansätze: Während die zusätzlichen laufenden Kosten des häuslichen 
Arbeitsplatzes in direktem Zusammenhang mit der Dienstausübung stehen, beziehen sich 
die Fahrtkosten auf die Entfernung der Wohnung zum Arbeitsplatz. Ein Telearbeiter, der 
am Ort der Dienststelle auch seinen häuslichen Arbeitsplatz innehat, kommt nicht in den 
Genuss solcher „Einsparungen". Dieser Punkt bedarf einer Regelung, auch mit Rücksicht 
auf die in der Dienststelle verbleibenden Kollegen. Die dbb-tarifunion wird sich in den 
kommenden Verhandlungen für eine gerechte und praktikable Kostenregelung 
einsetzen. 
 
Um Tendenzen der sozialen Isolation von alternierend Beschäftigten zu vermeiden, 
war bereits in der Vereinbarung zum Modellversuch vorgegeben, dass die Beschäftigten 
mindestens zwei Tage in einem Zeitraum von zwei Wochen in der behördlichen 
Arbeitsstätte verbringen sollen. 
Diese Mindestanforderung erfüllte weitgehend ihren Zweck, so dass es sich hierbei auch 
für die Zukunft um eine sinnvolle Vorgabe handelt: Rund 75 Prozent der Telearbeiter 
stellen keine beziehungsweise so gut wie keine Erfahrungen bezüglich sozialer Isolation 
fest und nur für 4 von 125 Antwortenden stellte soziale Isolation ein tatsächlich größeres 
Problem dar. 
Über die Eignung von Tätigkeiten für die alternierende Telearbeit lässt sich kaum 
pauschal entscheiden. Daher sollten im potentiellen Umfeld der alternierenden Telearbeit 
im Vorhinein Aufgabenbereiche, wenn notwendig auch einzelne Aufgaben, auf ihre 
entsprechende Zweckmäßigkeit überprüft werden. 
Vorbehaltlich der Eignung von Person und Tätigkeit sollte das Modell der alternierenden 
Telearbeit im Fall seiner Einführung prinzipiell allen Beschäftigten der Hessischen 
Landesverwaltung zugänglich sein. Wenn jedoch die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie weiterhin das Hauptmotiv bleiben soll, ist auch für die Zukunft, bei 
beschränktem Kontingent, ein auf primär sozialen Kriterien basierender Auswahlprozess 
zu empfehlen. 

 
 

Mutter-Vater-Kind-Kuren 
 
Zu den zu verfolgenden Beschlüssen des Bundesfrauenkongresses gehört auch der zur 
Verbesserung der Beihilferegelungen für Mutter-Kind-Kuren. Danach soll in die 
Beihilfevorschriften die Beihilfefähigkeit von Mutter-Kind-Kuren, die Bewilligung einer 
Haushaltshilfe bei Abwesenheit der Mutter beziehungsweise des allein Erziehenden 
Vaters bei Krankenhausaufenthalt, Kur, Bettlägerigkeit, wenn zum Haushalt Kinder unter 
16 Jahren zählen, aufgenommen werden. Dies soll auch dann gelten, wenn die abwesen-
de Person voll beschäftigt ist. Dasselbe soll für die Aufnahme von 
Vorsorgeuntersuchungen von Frauen über 35 Jahren gelten. 
Diesem Antrag ist der Bundeshauptvorstand des dbb inzwischen nachgekommen, indem 
er Folgendes beschlossen hat: 
„Medizinisch erforderliche Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen für Mütter und Väter in 
Einrichtungen der Müttergenesungswerke und gleichartigen Einrichtungen (Mutter-Kind-
Kuren) sind - wie in der gesetzlichen Krankenversicherung - in den Leistungskatalog der 
Beihilfeverordnungen in Bund und Ländern einzubeziehen und die Kosten im Rahmen 
der erstattungsfähigen Beihilfeaufwendungen zu übernehmen. Ein Vertragssystem der 
Dienstherrn mit dem Müttergenesungswerk und gleichartigen Einrichtungen soll 
sicherstellen, dass Qualität und Effizienz der Mutter-Kind-Kuren denjenigen der übrigen 
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen entspricht. 
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Im Fall einer schweren lebensbedrohenden Krankheit des Kindes eines Beamten sind 
über die in der Beihilfeverordnung des Bundes (§ 6 Abs. l Nr. 8 BhV) genannten 
Höchstbeträge hinaus deutliche Verbesserungen beider Erstattung von Aufwendungen 
für eine Familien- und Haushaltshilfe anzustreben, damit schwere Belastungen der Eltern 
und eine Unvereinbarkeit des Betreuungsbedarfs der Kinder mit den beruflichen 
Verpflichtungen vermieden werden. Entsprechend den in der gesetzlichen Kranken-
versicherung vorgenommenen Verbesserungen bei der Betreuung und Pflege 
schwerstkranker Kinder sind die Regelungen auf eine unbezahlte Freistellung von der 
Arbeit zur Betreuung eines Kindes auszudehnen." 
 
 

Zweite Frauenpolitische Fachtagung 
 

Beschlossen hat die Bundesfrauenvertretung, dass die zweite Frauenpolitische 
Fachtagung am 

26. Mai 2003 
in Berlin 

unter dem Motto 
„ Art. 6 GG - Familie ist kein Hobby!"  

 
stattfinden wird. Eine ausführliche Vorschau mit Vorstellung der Referentinnen und 
Referenten wird allen Mitgliedsgewerkschaften und deren Frauenvertretungen in der 
nächsten Zeit zugehen. 
 
    

Frauenquote auch für schwedische Unternehmen? 
 

Die schwedische Regierung will mit einer Frauenquote den Anteil weiblicher Spitzenkräfte 
in großen Unternahmen steigern. Sollte die Wirtschaft nicht bis 2004 freiwillig mindestens 
ein Viertel weibliche Führungskräfte einstellen, werde eine entsprechende Pflichtquote 
eingeführt, kündigte die stellvertretende Ministerpräsidentin Margareta Winberg an.  
Laut Winberg sind in den Führungsetagen der schwedischen Privatwirtschaft nur sechs 
Prozent Frauen vertreten; in öffentlichen Einrichtungen liegt der Anteil hingegen bei 37 
Prozent. 
 
 

„ Starke Persönlichkeiten“  
 
Einer Studie des Instituts für Demoskopie in Allensbach zufolge hält sich jeder vierte 
Deutsche für eine sehr starke oder starke Persönlichkeit. Diese Selbsteinschätzung treffe 
auf 28 Prozent der Westdeutschen und 24 Prozent der Ostdeutschen zu. Bei der 
Untersuchung wurden rund 21 000 Personen befragt. Die Meinungsforscher registrierten 
in der westdeutschen Gesellschaft eine deutliche Zunahme von Menschen, die sich als 
sehr starke Persönlichkeit einstufen. Den Grund sehen sie darin, dass immer mehr Wert 
auf Individualität gelegt werde und Durchsetzungsfähigkeit als Lernziel gelte. 



 8 

Ehrenbrief des Landes Hessen für  
Ute Wiegand-Fleischhacker 

 
Ute Wiegand-Fleischhacker (41,Groß-Gerau), Vorsitzende der Frauenvertretung des Deutschen 
Beamtenbundes (DBB) in Hessen, wurde für ihre aktive Gewerkschaftsarbeit mit dem Ehrenbrief 
des Landes Hessen ausgezeichnet.  
 
 

Wiegand-Fleischhacker ist seit 1990 
Beisitzerin bei der Deutschen 
Steuergewerkschaft in Groß-Gerau, 
Vorsitzende der Frauenvertretung im 
Deutschen Beamtenbund Hessen und dort seit 
April 2002 Mitglied der Geschäftsführung der 
dbb-bundesfrauenvertretung. Zusätzlich fand 
sie auch noch Zeit sich als Schulelternbeirätin 
an der Schiller-Schule (1991 – 1995) und der 
Luise-Büchner Schule (1995 – 1997) in Groß-
Gerau zu engagieren.  

Ihr Augenmerk hat sie weitgehend auf die 
Interessenvertretung der Frauen im öffentlichen 
Dienst gerichtet.   

Engagiert und couragiert nimmt sie die Möglichkeiten, die der DBB ihr hierzu bietet, wahr, um die 
Stellung der Frauen im Staatsdienst und bei den kommunalen Arbeitgebern zu verbessern und 
die Arbeitsbedingungen familienfreundlicher zu gestalten. Ein besonderes Anliegen ist ihr die 
Förderung des Gedanken des „Gender-Mainstreaming“, eines Prinzips zur Erlangung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern im Berufsleben. 
 
Der Groß-Gerauer Landrat Enno Siehr stellte mit Blick auf das ehrenamtliche Wirken bei der 
Verleihung des Ehrenbriefes lobend fest: „Auch heute geht es ums Handeln und nicht ums 
Jammern. Ums Anpacken und nicht ums Abseitsstehen. Um Engagement und nicht um 
Desinteresse... Probleme werden nicht gelöst, in dem man grummelnd daneben steht und auf die 
Fehler der anderen zeigt. Sondern dadurch, dass man anpackt, sich an Lösungen beteiligt und 
hie und da auch einmal persönliche Interessen hintanstellt!" 

 
 

 

Karriere-Männer und Familien-Frauen? 
 
Während 70 % der Frauen ihre Familie wichtiger als ihre Karriere finden, sehen  
44 % der Männer in der Familie ihren Lebensmittelpunkt. Dies ergab eine Umfrage von 
Karriereportal „jobpilot.de“ unter 1098 Männern und Frauen.  
Von den weiblichen Teilnehmern kann sich laut Umfrage knapp die Hälfte vorstellen, dem 
Partner bei seinem Werdegang zur Seite zu stehen und dafür selber beruflich zurück zu 
stecken. Zu diesem Schritt erklären sich jedoch von den männlichen Befragten nur 16 % 
bereit. 
Gleiches gilt für den Wohnungswechsel aus beruflichen Gründen: 
 63 % der  Frauen sehen es als selbstverständlich an, für den Partner die Stadt zu 
wechseln, sollte es die berufliche Situation verlangen. Hingegen erwägen bloß 18 %  der 
Männer für die Partnerin umzuziehen. 
Unter den Teilnehmern der Umfrage befanden sich 438 Frauen und 660 Männer, knapp 
Zwei Drittel der Befragten sind zwischen 26 und 40 Jahre alt. 
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Angestellte ohne Leitungsfunktion und Assistenten stellen mit 420 Personen den größten 
Anteil in der Umfrage dar, darauf folgten 234 Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger 
und Trainees sowie 242  Gruppenteam- oder Projektleiterinnen und Projektleiter. 
Der Rest verteilt sich auf Abteilungs-, Bereichsleiterinnen und – leiter, sowie 
Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer und Vorstände.     
 
 
 

Allen Leserinnen und Lesern  
wünschen wir ein  

gesundes, zufriedenes und erfolgreiches Jahr  
2003 
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